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Die medi~.!.nische Studienor clnull; • 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g. 

Auf die Anfrage der AbgoDr~T s c h ade k und Genossen, 

betreffend die Änderung der medizinisohen Studienordnung,gibt Bundes

minister fürUnte~richt Dr.H u r cl e s bekannt: 

Die Profes~.(Jrenkollegien der medizinisohen Fakultäten in Graz, 

Innsbruck und Wien haben sich seit längerer Zeit mit der Frage der Novellie

rang der medizinischen Rigorosenordlrang befasst und sind übereinstimmend zu 

dem Ergebnis gelangt, dass die bestehende Studienordnung durch Einführung der 

Gegenstände Biologie für Mediziner, physiologische Chemie im vorklinischen 

Studienabschnitt und allge,meine und experimentelle Pathologie im kUnisc1len 

Studienabschnitt als Pflicht- und Prüfungs fächer durch Erhebung des Faohes 

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten zum Prüfungs fach sowie durch Aufnahme 

der Gegenständer . Röntgenologie, Radiologie, :physikalische Hei lmethoden 

(Balneologie) e,ls Pflichtgegenstände ausgestaltet werden soll. 
. - . 

Die Aufnahme dieser neuen Gegenstände in den Studienplan bedautet 

keine ,Verlängerung des bisher zehnsemestrigen liedizinstudiums ti Es wurde jedoch 

auoh die Forderung erhoben, v{)n den Medizinstudierenden.v 0 r Ablegung der 

Prüfungen allS den klinisohen Fächern die Absolvlierung einer praktis chen Aus

bildungszeit in der Dauer von ein und einem halben Jahre an verschiedenen 

Kliniken oder ~italsabt(dlungen zu verlangen. 

Hiedurch wäre eine Verlän~rung der Zeit bis zur Promotion 

um ein und ein halbes Jahr,nicht aber eine Verlängerung der vorgeschriebGnen 

Inskriptionsdauer eingetreten. 

na'das im Nationalrat beschlossene lirztegesetz eine dreijährige 

Spitalspraxis n ach der Promotion zum Doktor der gesamtell Heilkunde 'Vor

sieht t wird vom Einbau. die ser praktis chen Ausbildungs zei t in die Studien

ordnung abgesehen werden. 
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